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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 4. September 2024 erstattete A._____ (fortan: Beschwer- deführer) bei
der Kantonspolizei Zürich Strafanzeige gegen B._____ (fortan: Be- schwerdegegnerin)
wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten i. S. v. Art. 217 StGB. Er wirft ihr
zusammengefasst vor, dass sie sich seit Februar 2023 gerichtlich festgelegten
Unterhaltszahlungen entzogen habe (Urk. 10/2/1). Mit Ein- gaben vom 7. April 2025 (Urk.
10/3/1) sowie 25. Juni 2025 (Urk. 10/3/2) ergänzte er seine Strafanzeige.

E. 1.1
Der unterliegende Beschwerdeführer ersuchte für das Beschwerdeverfah- ren um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 2).

E. 1.2
Nach Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt,
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegeh- ren nicht aussichtslos
erscheint. Art. 136 Abs. 1 lit. a StPO konkretisiert die Vor- aussetzungen für die
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Privat- klägerschaft im Strafverfahren.
Dieser ist die unentgeltliche Rechtspflege für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche ganz
oder teilweise zu gewähren, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die
Zivilklage nicht aussichtslos er- scheint. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind
Begehren als aus- sichtslos anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich
geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden
können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich die Gewinn- chancen
und die Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als
diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen fi- nanziellen Mittel verfügt, sich
bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess ent- scheiden würde. Eine Partei soll einen
Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb
anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten
bestehen, beurteilt sich auf- grund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der
Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs
massgebend sind (Ur- teile des Bundesgerichts 1B_75/2022 vom 3. Mai 2022 E. 2.3;
6B_273/2022 vom 14. März 2022 E. 2.3.1 f.; je mit Hinweisen).

E. 1.3
Da sich die vorliegende Beschwerde als offensichtlich aussichtslos erweist – der
Beschwerdeführer vermochte sich mit seinen Vorbringen nicht ansatzweise durchzusetzen
und seine Gewinnchance war von Anfang an erheblich geringer als die Gefahr des
Unterliegens –, ist sein Gesuch um Gewährung der unentgeltli-



- 10 - chen Rechtspflege bereits aus diesem Grund abzuweisen. Es ist nicht näher auf die
finanzielle Situation des Beschwerdeführers einzugehen. 2. Ausgangsgemäss sind die
Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Be- schwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1
StPO). Angesichts der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie des Zeitaufwands des
Gerichts ist die Gerichts- gebühr für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 1’200.– festzusetzen
(§ 17 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 lit. b–d GebV OG). 3. Aufgrund seines Unterliegens ist dem
Beschwerdeführer für das Beschwer- deverfahren keine Entschädigung zuzusprechen. Da
keine Stellungnahme einge- holt wurde, ist auch der Beschwerdegegnerin mangels
Umtriebe und Antrag keine Entschädigung zuzusprechen. Es wird verfügt: (Oberrichter lic.
iur. D. Oehninger)

E. 2
Mit Verfügung vom 14. Juli 2025 nahm die Staatsanwaltschaft Limmattal/Al- bis (fortan:
Staatsanwaltschaft) die Strafuntersuchung nicht anhand (Urk. 4/1 = Urk. 5 = Urk. 10/7).

E. 2.1
Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft unter ande- rem dann die
Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Po- lizeirapports feststeht,
dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvor-

- 5 - aussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a). Die Staatsanwaltschaft eröffnet
hingegen eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei,
aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinrei- chender Tatverdacht
ergibt (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung
erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Hand- lung müssen erheblich und
konkreter Natur sein. Blosse Gerüchte oder Vermu- tungen genügen nicht. Der
Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrund- lage haben, aus der sich die konkrete
Möglichkeit der Begehung einer Straftat er- gibt (Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2022
vom 22. Juli 2024 E. 3.7.2 mit Hin- weisen). Die Frage, ob die Strafverfolgungsbehörde ein
Strafverfahren über eine Nichtanhandnahme erledigen kann, beurteilt sich nach dem aus
dem strafprozes- sualen Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz «in dubio pro duriore».
Danach darf die Nichtanhandnahme gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nur in sachver-
haltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen. Im Zweifelsfall, wenn die Gründe der
Nichtanhandnahme nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren
eröffnet werden (Urteile des Bundesgerichts 7B_637/2023 vom 6. Ja- nuar 2025 E. 2.1;
6B_628/2022 vom 22. März 2023 E. 3.2.1; je mit Hinweisen).

E. 2.2
Der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten nach Art. 217 StGB macht sich schuldig,
wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflich- ten nicht erfüllt,
obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte. Objektiv betrachtet liegt eine
Verletzung der Unterhaltspflicht vor, wenn die unterhaltspflichtige Person die ihr nach dem
Familienrecht obliegende Unterhalts- leistung nicht vollständig, rechtzeitig und zur
Verfügung der unterhaltsberechtigten Person erbringt. Wurde die Höhe des
Unterhaltsbeitrags in einem rechtskräftigen und vollstreckbaren Zivilurteil festgesetzt, ist
das Strafgericht, welches nach Art. 217 StGB zu entscheiden hat, an diesen Betrag
gebunden. Der unterhalts- pflichtigen Person kann jedoch nur dann vorgeworfen werden,
ihre Unterhalts- pflicht verletzt zu haben, wenn sie über die Mittel verfügte oder hätte
verfügen können, um dieser nachzukommen. Darunter versteht man jemanden, der zwar



nicht über ausreichende Mittel verfügt, um seiner Verpflichtung nachzukommen, aber
andererseits die ihm gebotenen Verdienstmöglichkeiten, die er annehmen

- 6 - könnte, nicht nutzt. Es ist nicht erforderlich, dass die unterhaltspflichtige Person über
die Mittel verfügt hätte, um ihre Leistung vollständig zu erbringen. Es reicht aus, dass sie
mehr hätte leisten können, als sie tatsächlich geleistet hat, und dass sie in diesem Umfang
ihre Unterhaltspflicht verletzt hat. Die Frage, über welche Mittel die unterhaltspflichtige
Person verfügt hätte, muss vom Strafgericht ent- schieden werden, da es sich um eine
objektive Tatbestandsvoraussetzung i. S. v. Art. 217 StGB handelt. Dieses kann sich zwar
auf Elemente stützen, die vom Zivil- gericht berücksichtigt wurden. Es muss jedoch konkret
die finanzielle Situation der unterhaltspflichtigen Person feststellen, bzw. die Situation, in
der sie sich hätte befinden können, wenn sie die von ihr vernünftigerweise zu erwartenden
Anstren- gungen unternommen hätte (Urteil des Bundesgerichts 6B_376/2023 vom 18. Ok-
tober 2023 E. 2.2 mit Hinweisen). Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beurteilt sich nach
den betreibungsrechtlichen Gesichtspunkten. Die Strafbarkeit entfällt, wenn die
unterhaltspflichtige Person faktisch nicht in der Lage war, die Leistung zu erbringen (Urteil
des Bundesgerichts 6B_252/2020 vom 8. September 2020 E. 5.3 mit Hinweis). Subjektiv
muss die nach Art. 217 StGB strafbare Handlung vorsätzlich begangen worden sein.
Eventualvorsatz reicht aus. Die Absicht, den geschuldeten Betrag nicht zu bezahlen, liegt in
der Regel vor, wenn die Verpflich- tung in einem Urteil oder einer Vereinbarung festgelegt
wurde, da sie der unter- haltspflichtigen Person dann bekannt ist (Urteil des Bundesgerichts
6B_351/2022 vom 31. Oktober 2022 E. 1.2 a.E. mit Hinweisen). 3.

E. 3
Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 4. August 2025 (Poststempel)
fristgerecht (Urk. 7 = Urk. 10/9) Beschwerde, wobei er die Aufhe- bung der angefochtenen
Verfügung sowie die Anordnung der Eröffnung einer Strafuntersuchung gegen die
Beschwerdegegnerin beantragte (Urk. 2 S. 2). Zu- dem stellte er ein Gesuch um Gewährung
der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren (Urk. 2 S. 26 ff.).

E. 3.1
Aus den Akten ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin mit Eheschutzur- teil des
Bezirksgerichts Horgen vom 22. März 2024 verpflichtet wurde, dem Be- schwerdeführer
folgende monatliche Unterhaltsbeiträge zu zahlen: Fr. 3'867.– ab 16. Oktober 2022 bis 31.
Januar 2023, Fr. 2'004.– ab 1. Februar 2023 bis 31. De- zember 2023, Fr. 1'948.– ab 1.
Januar 2024 bis 31. August 2024 sowie Fr. 666.– ab 1. September 2024 für die weitere
Dauer des Getrenntlebens (Urk. 10/2/2 S. 12 f.).

E. 3.2
Im Eheschutzurteil vom 22. März 2024 wurde die Beschwerdegegnerin dazu berechtigt,
bereits geleistete Zahlungen vom rückwirkend geschuldeten Un-

- 7 - terhaltsbeitrag in Abzug zu bringen (Urk. 10/2/2 S. 12 f.). Entsprechend ist entge- gen
den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht entscheidend, ob die vorge- nannten
Beträge in voller Höhe auf sein Konto überwiesen wurden. Vielmehr sind auch die von der
Beschwerdegegnerin geltend gemachten Direktzahlungen zu berücksichtigen. Gemäss
Polizeirapport vom 25. September 2024 erklärte sie, be- reits Fr. 8'210.50 für die Miete der
Wohnung des Beschwerdeführers an der F._____-strasse … in E._____, Fr. 2'311.40 für die
C._____ Krankenkassenprä- mien des Beschwerdeführers, Fr. 2'310.35 für weitere C._____



Rechnungen des Beschwerdeführers und Fr. 500.– zugunsten des Beschwerdeführers an das
Be- treibungsamt bezahlt zu haben. Zudem schulde ihr der Beschwerdeführer noch Fr.
1'800.– für ihm auferlegte Gerichtsgebühren. Insgesamt habe sie mit Blick auf die bis Juli
2024 geschuldeten Unterhaltsbeiträge bereits einen Betrag von Fr. 15'312.25 geleistet,
woraus ein noch geschuldeter Betrag in Höhe von Fr. 34'082.25 resultiere (Urk. 10/1 S. 2).
Aus den Akten ergibt sich, dass die Be- schwerdegegnerin im Zeitraum vom 30. September
2022 bis 20. März 2023 fol- gende Zahlungen für die vom Beschwerdeführer bewohnte
Wohnung an der F._____-strasse … in E._____ getätigt hat: Fr. 1'403.– am 20. März 2023,
Fr. 1'500.– am 20. Februar 2023, Fr. 623.– am 18. Januar 2023, Fr. 1'500.– am 29.
Dezember 2022, Fr. 2'123.– am 31. Oktober 2022 sowie Fr. 2'123.– am 30. September 2022
(Urk. 10/2/5; Urk. 10/2/8). Ferner ist aus den Akten ersicht- lich, dass die
Beschwerdegegnerin im Jahr 2023 Rechnungen der C._____ für den Beschwerdeführer in
Höhe von Fr. 1'980.15 erhielt (Urk. 10/2/6). Kontoaus- züge, welche deren Zahlung belegen
würden, fehlen zwar in den Akten. Die Be- schwerdegegnerin erklärte jedoch im Rahmen
ihrer Steuererklärung 2024, diese Rechnungen beglichen zu haben (Urk. 10/4/3).
Demgegenüber finden sich di- verse Überweisungsbelege der Beschwerdegegnerin an die
C._____ in den Ak- ten, welche Zahlungen von Fr. 765.65 am 20. Oktober 2022, Fr. 765.65
am 21. November 2022, Fr. 765.65 am 19. Dezember 2022, Fr. 783.20 am 20. Janu- ar
2023, Fr. 783.20 am 20. Februar 2023, Fr. 783.20 am 20. März 2023 sowie Fr. 783.20 am
28. April 2023, d. h. insgesamt Fr. 5'429.75, ausweisen (Urk. 10/2/ 7). Ob diese Zahlungen
(auch) zugunsten des Beschwerdeführers getätigt wur- den, ist nicht ersichtlich. Dies
erscheint jedoch durchaus plausibel, betrug die jähr-

- 8 - liche Krankenkassenprämie für die Beschwerdegegnerin und die gemeinsame Tochter
im Jahr 2023 doch lediglich Fr. 3'955.20 bzw. Fr. 1'603.20, d. h. monatlich Fr. 463.20 (Urk.
10/2/8). Mit der Staatsanwaltschaft ist somit davon auszugehen, dass die
Beschwerdegegnerin seit der Trennung Direktzahlungen in massgebli- cher Höhe
vorgenommen hat und dadurch bereits vor der rechtskräftigen Festset- zung ihrer
Unterhaltspflicht dieser in gewissem Umfang nachgekommen ist.

E. 3.3
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers begründet sodann der allei- nige Umstand,
dass ein Teil der (rückwirkend) geschuldeten Unterhaltsbeiträge noch nicht geleistet wurde,
nicht ohne Weiteres eine Strafbarkeit i. S. v. Art. 217 StGB. So ist bei der Beurteilung des
vorgenannten Straftatbestands insbesondere auch die Leistungsfähigkeit der
Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen. Am 12. September 2024 wurde ihr
Existenzminimum durch das Betreibungsamt Hor- gen auf Fr. 5'992.– festgesetzt, woraus
sich ein darüber hinausgehender Betrag von Fr. 1'402.– ergibt (Urk. 10/2/3). Bereits aus
dem Polizeirapport vom 25. Sep- tember 2024 ist ersichtlich, dass sie Ratenzahlungen in
Höhe von Fr. 1'500.– pro Monat beabsichtigte, um die aufgelaufenen sowie zukünftigen
Unterhaltsbeiträge zu begleichen (Urk. 10/1 S. 4). Aus den Akten ergibt sich ferner, dass sie
ab Sep- tember 2024 bis März 2025 eine Lohnpfändung von Fr. 1'500.– pro Monat zu ge-
wärtigen hatte (Urk. 10/4/3). Seit dem 24. April 2025 bezahlt sie diesen monatli- chen
Betrag direkt ans Betreibungsamt (Urk. 10/4/4–6). Entsprechend ist sie ihrer
Unterhaltspflicht im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit durchaus nachgekommen. Unter
Berücksichtigung des durch das Betreibungsamt festgesetzten Existenzmi- nimums sowie
ihrer aus der Steuererklärung 2023 ersichtlichen Vermögensver- hältnisse (vgl. Urk. 10/2/8)
war es ihr nicht möglich, mehr als diese monatlichen Beträge zu bezahlen.



E. 3.4
Im Ergebnis finden sich keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Be-
schwerdegegnerin ihre Unterhaltspflichten (eventual-)vorsätzlich vernachlässigt hat.
Vielmehr ergibt sich aus den Akten, dass sie ihrer Unterhaltspflicht im Rah- men ihrer
Leistungsfähigkeit nachgekommen ist. Eine Strafbarkeit nach Art. 217 StGB fällt somit
ausser Betracht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersu- chung zu Recht nicht anhand
genommen. Die Beschwerde ist abzuweisen.

- 9 - IV. 1.

E. 4
In der Folge wurden die Untersuchungsakten der Staatsanwaltschaft beige- zogen (Urk. 8;
Urk. 10). Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, ist von der Einholung von
Stellungnahmen abzusehen (Art. 390 Abs. 2 StPO). Das Ver- fahren ist spruchreif. II.
Angefochten ist eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft. Dage- gen ist
die Beschwerde beim Obergericht zulässig (Art. 310 Abs. 2 StPO i. V. m. Art. 322 Abs. 2
StPO und Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO sowie § 49 GOG). Die Ein- tretensvoraussetzungen
geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Be- schwerde ist einzutreten.
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